
  

 

 

 

 
 

Eine Treuhand-Stiftung für die Natur gründen  

Eine Stiftung unter dem Dach der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe zu gründen, ist 

eine nachhaltige Möglichkeit, die heimische Natur zu bewahren. Das Stiftungskapital 

bleibt unangetastet, nur die Zinserträge fließen in den von Ihnen gewählten Stiftungs-

zweck. So sichern Sie, dass auch künftige Generationen die Vielfalt unserer Arten und Le-

bensräume genießen können. Über die eigene Stiftungssatzung, Gremienbeschlüsse, Ver-

mögensanlage und Gemeinnützigkeitsbescheide bieten Treuhandstiftungen eine Instru-

mentarium für ein differenziertes Stiftungswirken in der Zusammenarbeit mit anderen 

naturschutzinteressierten Menschen. Wir beraten Sie dazu gern im persönlichen Ge-

spräch.  

 

Ihre eigene Stiftung gestalten 

Unter dem Dach der NABU-Stiftung können Sie eine unselbständige Stiftung gründen, die 

Ihre Handschrift trägt – in Organisation, Satzung und Ausrichtung. Voraussetzung ist, 

dass der Stiftungszweck mit der Satzung der NABU-Stiftung übereinstimmt. Ob Ihre Stif-

tung dieselben Ziele verfolgt wie wir, finden wir gern gemeinsam heraus. Vielleicht gibt es 

einen besonderen Lebensraum oder eine Artengruppe, die Ihnen besonders am Herzen lie-

gen? 

Als Treuhänderin übernehmen wir die Verwaltung und rechtliche Vertretung Ihrer Stif-

tung. Sie profitieren von unserem Know-how und unseren Projektstrukturen, sodass Ihre 

Stiftung reibungslos starten und schnell erste Projekterfolge erzielen kann. Sie können 

sich ohne großen Aufwand an den Erfolgen Ihrer Stiftung erfreuen oder sich als Vorstand 

auch stärker bei der Steuerung Ihrer Stiftung einbringen - ganz wie es zu Ihnen passt.  

Im Vergleich zu einer selbständigen Stiftung sind die Verwaltungskosten einer fördernden 

Treuhandstiftung geringer und eine staatliche Genehmigung ist nicht erforderlich. Das 

Stiftungskapital sollte dem Zweck angemessen sein. Erfahrungsgemäß empfiehlt sich ein 

Mindestkapital von 100.000 Euro, da nur die Zinserträge verwendet werden. Bei einer Ver-

zinsung von beispielsweise zwei bis drei Prozent ist eine Rendite von jährlich ca. 2.000 - 

3.000 Euro möglich. Nach Abzug der Verwaltungskosten, die je nach Stiftungskonstruk-

tion variieren, steht die Ausschüttung für den Naturschutz zur Verfügung steht.  
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Sie können das Kapital jederzeit aufstocken – auch testamentarisch. Den Namen Ihrer Stif-

tung wählen Sie frei, um etwa das Andenken an eine geliebte Person zu bewahren.  

 

Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung 

Für die Gründung einer unselbständigen Stiftung wird ein Stiftungsgeschäft und eine Sat-

zung benötigt, die wir untereinander abstimmen. Mit dem Stiftungsgeschäft rufen Sie Ihre 

Stiftung ins Leben und übertragen sie in die Treuhänderschaft der NABU-Stiftung. Die Sat-

zung regelt Aufbau und Zweck. Wir stellen Ihnen Muster für beide Dokumente zur Verfü-

gung, die Sie auf unserer Website unter www.naturerbe.de herunterladen können. Die 

Einrichtung von Bank- und Depotkonten sowie die Beantragung der Gemeinnützigkeit Ih-

rer Treuhandstiftung erledigen wir als Treuhänder für Sie. 

 

Kosten 

Bei der Errichtung Ihrer Treuhandstiftung begleiten wir Sie kostenlos. Für die laufende Ar-

beit Ihrer Treuhandstiftung berechnen wir Ihrer Stiftung je nach Aufwand die hierfür an-

fallenden Arbeitsstunden, anfallende Gebühren und Kosten. Hierdurch abgedeckt werden 

beispielsweise die Buchhaltung, Jahresabschlussrechnungen, die Kommunikation mit dem 

Finanzamt und den Banken, Aktivitäten zur Vermögensanlage, Ausstellung von Zuwen-

dungsbescheinigungen, Bankgebühren etc. Die Kostenabrechnung legen wir Ihnen zusam-

men mit den jährlichen Jahresabschlüssen vor. 

 

Ihre steuerlichen Vorteile  

Zuwendungen in das Grundstockvermögen Ihrer Stiftung können Sie steuerlich geltend 

machen. Der Sonderausgabenabzug für Zustiftungen beträgt 1 Mio. Euro pro Person (2 

Mio. Euro bei Ehepaaren) und kann über zehn Jahre frei verteilt werden. Zusätzlich bleibt 

der Spendenabzug von 20 Prozent des Einkommens bestehen, der zeitlich unbegrenzt vor-

getragen werden kann. Je nach Steuersatz erhalten Sie bis zur Hälfte Ihrer Zuwendung 

vom Finanzamt zurück. Wir stellen Ihnen die erforderlichen Bestätigungen für Ihre Steu-

ererklärung aus.  

 

Unser Stifterkreis 

Wir pflegen engen Kontakt zu unseren Stifterinnen und Stiftern. Regelmäßige Berichte in-

formieren über unsere Naturschutzarbeit und die Entwicklung der NABU-Stiftung. Einla-

dungen zu Veranstaltungen in unseren Naturparadiesen ermöglichen persönliche Begeg-

nungen und den direkten Einblick in unsere Schutzgebiete.  

 

Für eine Beratung und den persönlichen Austausch stehen wir Ihnen jederzeit gern zur 

Verfügung – rufen Sie uns einfach an.  

 

 



Persönliche Beratung 

Frauke Hennek 

Leitung Kommunikation & Individuelle Engagementberatung 

NABU-Stiftung Nationales Naturerbe 

Invalidenstr. 90 

10117 Berlin 

Tel.: 030 – 235 939 161 

Fax:  030 – 235 -939 199 

E-Mail: Frauke.Hennek@NABU.de 


